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lhr Antrag ist bei uns am 26.07 .2022 eingegangen.

il.

Der Erlass des Bescheides ist auf Grundlage des soeben dargelegten Sachverhaltes in dem eingangs

tenorierten Umfang rechtmäßig.

1.

Die Stattgabe lhres Antrages beruht auf § 5 Abs. 2 und 3 VlG.

FürdieEntscheidungbinichgem.§4Abs. 1S.4Nr.2VlGi.V.m.§3Abs. 1Nr. l4derLandesverord-

nung über die zuständigen Behörden auf dem Gebiet des Lebensmittel-, Wein-, und Futtermittelrechts

(LWFZVO) i.V.m. § 6 Abs. 2 VIG zuständig, da nur hier die begehrten lnformationen vorliegen.

Den nach § 4 Abs, 1 VIG erforderlichen Antrag auf lnformation haben Sie in hinreichend bestimmter Form

gestellt.

Dem in Rede stehende Betrieb wurde mit Schreiben vom 08.08 .2022 Gelegenheit zur Stellungnahme

nach § 87 Abs. 1 des Allgemeinen Venrvaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (LVwG) gege-

ben.

Die Entscheidung über lhren Antrag erfolgt fristgerecht. Nach § 5 Abs. 2 Salz 1 VIG muss die Behörde
über einen Antrag auf Informationsgewährung grundsätzlich innerhalb einer einmonatigen Regelfrist ent-
scheiden. Die Frist verlängert sich jedoch ,,bei Beteiligung Dritter" nach § 5 Abs. 2Salz 2 VIG auf zwei

Monate,

Der Begriff des Beteiligten ist hierbei über den Venrueis in § 5 Abs. 1 VIG entsprechend der Regelung in

§ 78 LVwG auszulegen. Aufgrund der Dreieckskonstellation sind Dritte im Sinne der Vorschrift die be-

troffenen Lebensmittelunternehmer, die materiell durch den Auskunftsanspruch belastet werden, da Da-

ten, die sie betreffen, nachgefragt werden (vgl, Heinicke in Zipfel/Rathke Lebensmittelrecht, 171, EL Juli

2018, VIG § 5 Rd.7).Da der in Rede stehende Betrieb somit als Dritter i.S.d. § 5 Abs. 2Salz2 VIG anzu-
sehen ist, gilt vorliegend eine zweimonatige Frist. Die Frist beginnt mit dem Eingang des vollständigen und

vorbehaltslosen Antrags. Ihr Antrag ist bei uns derart am 26.07.2022 eingegangen, d.h. dass die Ent-
scheidungsfrist erst an 22.09.2022 abgelaufen wäre.

DerUmfang dieses Bescheides richtetsich nach § 2Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. a)VlG. Danach hat jedernach

Maßgabe des VIG Anspruch auf freien Zugang zu allen Daten über von den nach Bundes- oder Landes-

recht zuständigen Stellen festgestellte nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen des Lebensmil

tel- und Futtermittelgesetzbuches sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den

Abweichungen getroffen worden sind. Darunter fallen auch konkrete Kontrollmaßnahmen und mögliche

Verstöße einzelner Betriebe (sog. ,,Verstoß-Daten", vgl. BeckOK lnfoMedienR/Rossi, 22.Ed.1.5.2018,

VIG § 2 Rn. 32). Bei den von lhnen begehrten lnformationen handelt es sich um derartige Verstoß-Daten.

Nach § 5 Abs. 3 Satz 1 VIG sind Ort, Zeit und Art des Informationszugangs mitzuteilen, soweit dem Antrag

stattgegeben wird. Wird eine bestimmte Artdes lnformationszugangs begehrt, so darf dieser gem. § 6


